
Aus der Gemeinderatsitzung am 07.05.2024 
 
Anpassung der Kindergartengebühren und Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Benutzungsgebühren für den Gemeindekindergarten Eggingen  

Die kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände in Baden-Württemberg haben sich auf eine 

Empfehlung für die Anpassung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2024/2025 und 

2025/2026 verständigt.  

Die Finanzierung der Angebote in der frühkindlichen Bildung sieht eine Kostenverteilung auf 

verschiedene Kostenträger vor; sie setzt sich zusammen aus Mitteln des Bundes, des Landes, 

der Kommunen, der Kirchen oder anderer freier Träger sowie aus Elternbeiträgen. Da die früh-

kindliche Bildung und Betreuung einer stetigen Kostensteigerung unterliegt, sehen die Spitzen-

verbände für die kommenden Jahre wieder eine entsprechend anteilige Verteilung der Kosten-

steigerungen auf die Kostenträger vor. Die daraus folgende erforderliche Anpassung der Emp-

fehlungen der Elternbeiträge behält neben den unterschiedlichen Anforderungen an die Finan-

zierung auch die Belastung der privaten Haushalte im Blick. Die Spitzenverbände empfehlen 

für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5 Prozent. Für das 

Kindergartenjahr 2025/2026 wird eine Erhöhung um 7,3 Prozent empfohlen. Die Erhöhungen 

in diesen beiden Jahren enthalten neben den allgemeinen Kostensteigerungen rückwirkend die 

tariflichen Kostensteigerungen. Mit der Empfehlung bis 2026 werden die Erhöhungen auf zwei 

Jahre verteilt. Das angestrebte Ziel bleibt ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch El-

ternbeiträge.  

Für den Kindergarten Eggingen betrugen die Kostendeckungsgrade in den Jahren 

2016: 69,28 % (Deckungsgrad durch Elternbeiträge: 17,79 %) 

2017: 67,70 % (Deckungsgrad durch Elternbeiträge: 18,85 %) 

2018: 84,91 % (Deckungsgrad durch Elternbeiträge: 18,64 %) 

2019: 74,29 % (Deckungsgrad durch Elternbeiträge: 19,55 %) 

2020: 80,08 % (Deckungsgrad durch Elternbeiträge: 15,72 %) 

2021: 83,93 % (Deckungsgrad durch Elternbeiträge: 13,68 %) 

2022: 72,57 % (Deckungsgrad durch Elternbeiträge: 14.58 %) 

 

Die betragsmäßigen Empfehlungen der Spitzenverbände beziehen sich nur auf Regelkinder-

gärten und Krippen mit dem Hinweis, dass für Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 

(durchgehend sechs Stunden) ein Zuschlag von bis zu 25 Prozent, bei Halbtagsgruppen eine 

Reduzierung von bis zu 25 Prozent der empfohlenen Beträge gerechtfertigt sein kann.  

 

Der Gemeinderat Eggingen hat die Kindergartengebühren zuletzt mit Beschluss vom 

24.07.2023 unter Berücksichtigung der von den Spitzenverbänden empfohlenen Beitragserhö-

hung für das Kindergartenjahr 2023/2024 um pauschal 8,5 Prozent angepasst.  

Im Kindergarten Eggingen wird derzeit nur eine Betreuung in Halbtagsgruppen oder Gruppen 

mit verlängerten Öffnungszeiten angeboten (keine Regelgruppen). Werden die von den Spit-

zenverbänden empfohlenen Regelgruppenbeiträge für die Halbtagsgruppen um 25 Prozent re-

duziert und für Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten um 25 Prozent erhöht, liegen die Bei-

tragssätze der Gemeinde Eggingen jeweils unter den sich so ergebenden Beitragssätzen.  

Für die Kleinkindgruppe liegen die Gebührensätze unserer Gemeinde leicht über den Empfeh-

lungen der Spitzenverbände. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass die von den Spitzenverbänden 

empfohlenen Beitragssätze für U3-Kinder auf einer Betreuungszeit von 30 Stunden pro Woche 

basieren, während die Betreuungszeit unserer Kleinkindgruppe bei 35 Stunden pro Woche liegt.  

 

Von der Verwaltung wurde dem Gemeinderat empfohlen, die Elternbeiträge entsprechend den 

Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände für das Kindergartenjahr 



2024/2025 um pauschal 7,5 Prozent und für das Kindergartenjahr 2025/2026 um pauschal 7,3 

Prozent zu erhöhen. 

  

Die entsprechenden monatlichen Beitragssätze sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt 

 
Halbtagskindergarten ab 01.09.2024: 
 

 Spitzenverbände bei Redu- 
zierung der Regelgruppen- 
beiträge um 25 %  
Kiga-Jahr 2024/2025 
Erhöhung 7,5 %, 

Vorschlag Gemeinde 
Kiga-Jahr 2024/2025 
Erhöhung 7,5 % 
 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit einem Kind 
 

 
111,00 €  

 
82,00 €  (bisher 76,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit zwei Kindern unter 18 
Jahren 

 
86,00 €  

 
65,00 €  (bisher 60,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit drei Kindern unter 18 
Jahren  

 
59,00 €  

 

 
41,00 €  (bisher 38,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit vier und mehr Kin-
dern unter 18 Jahren 

 
20,00 €  

 
17,00 €  (bisher 16,--€) 

 
Halbtagskindergarten ab 01.09.2025: 
 

 Spitzenverbände bei Redu- 
zierung der Regelgruppen- 
beiträge um 25 %  
Kiga-Jahr 2025/2026 
Erhöhung 7,3 %, 

Vorschlag Gemeinde 
Kiga-Jahr 2025/2026 
Erhöhung 7,3 % 
 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit einem Kind 
 

 
119,00 €  

 
88,00 €  (bisher 82,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit zwei Kindern unter 18 
Jahren 

 
92,00 €  

 
70,00 €  (bisher 65,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit drei Kindern unter 18 
Jahren  

 
63,00 €  

 

 
44,00 €  (bisher 41,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit vier und mehr Kin-
dern unter 18 Jahren 

 
21,00 €  

 
18,00 €  (bisher 17,--€) 

 
 
 
 



Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten ab 01.09.2024 
 

 Spitzenverbände mit 25 %  
Zuschlag zu den Regelgrup-
penbeiträgen 
Kiga-Jahr 2024/2025 
Erhöhung 7,5 %, 

Vorschlag Gemeinde 
Kiga-Jahr 2024/2025 
Erhöhung 7,5 % 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit einem Kind 
 

 
185,00 € 

 
168,00 € (bisher 156,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit zwei Kindern unter 18 
Jahren 

 
144,00 € 

 
131,00 € (bisher 122,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit drei Kindern unter 18 
Jahren  

 
98,00 € 

 
85,00 € (bisher 79,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit vier und mehr Kin-
dern unter 18 Jahren 

 
33,00 € 

 
31,00 € (bisher 29,--€) 

 
Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten ab 01.09.2025 
 

 Spitzenverbände mit 25 %  
Zuschlag zu den Regelgrup-
penbeiträgen 
Kiga-Jahr 2025/2026 
Erhöhung 7,3 %, 

Vorschlag Gemeinde 
Kiga-Jahr 2025/2026 
Erhöhung 7,3 % 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit einem Kind 
 

 
199,00 € 

 
180,00 € (bisher 168,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit zwei Kindern unter 18 
Jahren 

 
154,00 € 

 
141,00 € (bisher 131,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit drei Kindern unter 18 
Jahren  

 
105,00 € 

 
91,00 € (bisher 85,--€) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit vier und mehr Kin-
dern unter 18 Jahren 

 
35,00 € 

 
33,00 € (bisher 31,--€) 

 
Kleinkindgruppe ab 01.09.2024: 
 

 Empfehlung 
Spitzenverbände 
Kiga-Jahr 2024/2025 
Erhöhung 7,5 % 

Vorschlag Gemeinde 
Kiga-Jahr 2024/2025 
Erhöhung 7,5 % 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit einem Kind 

 
439,00 € (bisher 408,00 €) 

 
442,00 € (bisher 411,00 €) 



 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit zwei Kindern unter 18 
Jahren 

 
326,00 € (bisher 303,00 €) 

 
330,00 € (bisher 307,00 €) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit drei Kindern unter 18 
Jahren  

 
220,00 € (bisher 205,00 €) 

 
223,00 € (bisher 207,00 €) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit vier und mehr Kin-
dern unter 18 Jahren 

 
87,00 € (bisher 81,00 €) 

 
88,00 € (bisher 82,00 €) 

 
Kleinkindgruppe ab 01.09.2025: 
 

 Empfehlung 
Spitzenverbände 
Kiga-Jahr 2025/2026 
Erhöhung 7,3 % 

Vorschlag Gemeinde 
Kiga-Jahr 2025/2026 
Erhöhung 7,3 % 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit einem Kind 
 

 
471,00 € (bisher 439,00 €) 

 
474,00 € (bisher 442,00 €) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit zwei Kindern unter 18 
Jahren 

 
350,00 € (bisher 326,00 €) 

 
354,00 € (bisher 330,00 €) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit drei Kindern unter 18 
Jahren  

 
236,00 € (bisher 220,00 €) 

 
239,00 € (bisher 223,00 €) 

für das Kind aus einer Fami-
lie mit vier und mehr Kin-
dern unter 18 Jahren 

 
93,00 € (bisher 87,00 €) 

 
94,00 € (bisher 88,00 €) 

 
 
Weitere Gebührensätze: 

Die weiteren Gebührensätze wurden ebenfalls zuletzt zum 01.09.2023 angepasst. Die Verwal-

tung schlägt vor, die weiteren Gebührensätze für die Kindergartenjahre 2024/2025 und 

2025/2026 in einem Schritt ab 01.09.2024 um 14,0 Prozent wie folgt anzupassen: 

 
Betreuung Grundschüler in den „Randzeiten“ 

25,00 €/Monat (bisher 22,00 €) 

Betreuung Schulanfänger in den Sommerferien  
31,00 €/Woche (bisher 27,00 €) 

Vom Gemeinderat wurden jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Der Gemeinderat stimmt der Anpassung der Kindergartengebühren ab dem 01.09.2024, wie 

von der Verwaltung vorgeschlagen, zu. 

2. Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Benutzungsgebühren für den Gemeindekindergarten Eggingen. Die entsprechende Ent-

wurfssatzung lag dem Gemeinderat vor. 

 



Betrieb gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung; Behandlung des Jahresergebnisses 

2023  

Für in Form eines Regiebetriebes geführte Betriebe gewerblicher Art (BgA) besteht die Mög-

lichkeit, Gewinne dem Eigenkapital des jeweiligen Betriebes zuzuführen. In diesem Fall kommt 

es nicht zu einer Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt, die der Kapitalertragsteuer unter-

liegen würde.  

Da der Jahresabschluss zum 31.12.2023 des BgAs Wasserversorgung erst nach Ablauf des Mo-

nats August 2024 festgestellt wird, bedarf es eines bis zum 31. August 2024 zu ergehenden 

Gemeinderatsbeschlusses, wonach ein noch festzustellender etwaiger Gewinn des BgA Was-

serversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 steuerlich einer Rücklage zugeführt wird. 

 

Vom Gemeinderat wurde einstimmig beschlossen, soweit für den Regiebetrieb/Betrieb gewerb-

licher Art (BgA) Wasserversorgung gemäß noch festzustellendem Jahresabschluss zum 

31.12.2023 ein Gewinn ausgewiesen wird, wird der Gewinn steuerlich in voller Höhe dem Ei-

genkapital (durch Gewinnvortrag oder Rücklagenbildung) zugeführt und entsprechend ausge-

wiesen, soweit der Gewinn nicht für laufende Investitionen oder Darlehenstilgungen des BgA 

verwendet wird. 

 

 

Verschiedenes 

Bekanntgaben 

Anträge/Anfragen  

 

Bekanntgaben: 

Die nächste Gemeinderatsitzung findet voraussichtlich am Montag, 10.06.2024 um 19.00 Uhr 

im Pfarrsaal statt.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger haben das Wort 

Mehrere Eltern von Kindergartenkindern waren in der Sitzung anwesend. Unter diesem TOP 

wurde von einer Mutter die aktuelle Situation im Kindergarten geschildert. Sie war der Mei-

nung, dass die Gemeinde als Träger nicht hinreichend darüber informiert ist, was im Kinder-

garten tagtäglich abläuft. Da es bei diesem Thema um Personalangelegenheiten geht und be-

rechtigte Interessen Einzelner betroffen sind, bat Bürgermeister Gantert die Anwesenden, die 

Angelegenheit in der folgenden nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung vorzubringen.  

 
Im Anschluss wurde die Gemeinderatsitzung in einem nichtöffentlichen Teil weitergeführt. 

 


